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MiL - Mitten im Leben gUG
(haftungsbeschränkt)

MiL
Mitten im Leben gUG

Andere Leistungsanbieter
§ 60 SGB IX

Teilhabe am Arbeitsleben
durch Andere Leistungsanbieter

als Alternative zur WfbM
>> Nur Arbeitsbereich <<

Beschäftigungsbereiche:
• Holzwerkstatt
• Kreativatelier
• Produktion / Montage / Konfektionierung
• Büroservice / Empfang
• Garten- und Landschaftspflege
• Hausmeisterservice/Dienstleistungen
• ausgelagerte Arbeitsplätze in Betrieben
• saisonal: Friedhofpflege, Produktionshilfe in
                  Firmen vor Ort

MiL - Teilhabezentrum
• Geschäftsstelle / Beratung
• Ambulant Betreutes Wohnen
• Beschäftigung im Zuverdienstprojekt
• Beschäftigung im Arbeitsbereich 
   Anderer Leistungsanbieter
• facettenReich - Werkstatt-Laden
• Kleiderei - Second-Hand-Verkauf 

Unterlandstraße 48
63911 Klingenberg - Röllfeld

Kontakt und Information:
Yvonne Schnellbacher
Geschäftsführung
Telefon: (09372) 1352600
E-Mail: info@mil-unterfranken.de

Stefan Schnellbacher
Schreiner / Industriekaufmann
Gruppenleitung /Ansprechpartner Produktion
E-Mail: s.schnellbacher@mil-unterfranken.de

Alice Schulz
Dipl.-Sozialpädagogin
Sozialdienst
E-Mail: a.schulz@mil-unterfranken.de

Sie möchten immer „up to Date“ sein?
Dann besuchen Sie uns doch auf Facebook 
oder Instagram.

Facebook Instagram

MiL - Mitten im Leben ist Mitglied im



Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) hat mit dem 
§ 60 SGB IX „Andere Leistungsanbieter“ als 

neue Möglichkeit zur Teilhabe am 
Arbeitsleben geschaffen. Bereits seit 2018 

können nicht nur Werkstätten für behinderte 
Menschen Werkstatt-Leistungen erbringen.

Menschen mit Werkstatt-Anspruch erhalten bei 
MiL eine Alternative zum bisherigen Angebot.

Voraussetzungen für eine Aufnahme
• Die behinderten Beschäftigten müssen im 
   Arbeitsbereich von MiL als Anderer
   Leistungsanbieter ein „Mindestmaß an 
   wirtschaftlich verwertbarer Arbeit“ leisten
   können

• Es darf kein außerordentlicher Pflegebedarf 
   vorliegen

• Es darf von den behinderten Beschäftigten 
   keine Fremd- oder Eigengefährdung aus-
   gehen

Im Vorfeld zur Aufnahme in den Arbeitsbereich wird beim 

zuständigen Kostenträger eine Antragstellung auf Sozialhilfe-

leistungen erforderlich. Erst nach Kostenzusage erfolgt die 
Aufnahme in den Arbeitsbereich.

Interesse? 
Dann rufen Sie uns an 

und vereinbaren Sie einen Termin

(09372) 1352600

Einsatzzeiten:

Mo. bis Do., 8:30 bis 16:00 Uhr
Fr., 10:00 bis 14:00 Uhr

oder nach Vereinbarung (Teilzeit möglich!)

An wen richtet sich das Angebot?
Das Angebot richtet sich vorwiegend an Men-
schen, die auf Grund einer

• seelischen Behinderung
  (Psychische Erkrankung und/oder Abhängig-
  keitserkrankung) oder

• einer geistigen und körperlichen Behinderung

sowie den daraus resultierenden Einschränkun-
gen der Erwerbsfähigkeit nicht, noch nicht  oder 
noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeits-
markt tätig sein können.


